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Merkblatt  Bebauungspläne 
 
 

Bei der Aufstellung oder Änderung von Bebauungsplänen sind für den durch die Gemeinde 

sicherzustellenden Feuerschutz - Art. 1 des Bayer. Feuerwehrgesetzes - grundsätzlich folgende 

allgemeine Belange des abwehrenden Brandschutzes (Durchführung wirksamer Löscharbeiten und 

Rettung von Personen) zu überprüfen und bei Bedarf im Benehmen mit dem Kreisbrandrat 

durchzuführen: 

 

Das Hydrantennetz ist nach dem Merkblatt des Bayer. Landesamts für Wasserwirtschaft Nr. 1.8/5 vom 

August 2000 bzw. nach den Technischen Regeln des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. 

(DVGW) - Arbeitsblätter W 331 und W 405 – auszubauen oder anzupassen. Gegebenenfalls ist der 

Löschwasserbedarf nach dem Ermittlungs- und Richtwertverfahren des ehem. Bayer. Landesamts für 

Brand- und Katastrophenschutz zu ermitteln. 

 

Folgende Abstände sind beim Einbau von Hydranten auf der öffentlichen Verkehrsfläche zu wählen: 

In offenen Wohngebieten etwa 120 m, in geschlossenen Wohngebieten etwa 100 m und in 

Geschäftsstraßen etwa 80 m, jeweils in Straßenachse gemessen. Nach den geltenden Planungsrichtlinien 

sind Unter- und Überflurhydranten vorzusehen, in der Regel etwa 2/3 Unter- und 1/3 Überflurhydranten. 

Dabei sind die Hydranten außerhalb der Fahrbahn anzuordnen. 

 

Der Hydrantenplan ist gegebenenfalls vom Kreisbrandrat gegenzeichnen zu lassen. 

 

 

Bezüglich der Löschwasserrückhaltung sind die für den Gewässerschutz zuständigen Stellen zur 

Festlegung der eventuell notwendigen Löschwasserrückhaltemenge einzuschalten. 

 

 

Die öffentlichen Verkehrsflächen sind so anzulegen, dass sie hinsichtlich der Fahrbahnbreite, 

Kurvenkrümmungsradien usw. mit den Fahrzeugen der Feuerwehr jederzeit und unbehindert befahren 

werden können. Die Tragfähigkeit muss dazu für Fahrzeuge bis 16 t (Achslast 10 t) ausgelegt sein. Hierzu 

wird auch auf die Technische Baubestimmung "Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr" Fassung Juli 

1998 hingewiesen. 

 

Es muss insbesondere gewährleistet sein, dass Gebäude ganz oder mit Teilen in einem Abstand von 

höchstens 50 m von den öffentlichen Verkehrsflächen erreichbar sind. 

Bei Sackgassen ist darauf zu achten, dass die sog. "Wendehammer" auch für Feuerwehrfahrzeuge 

benutzbar sind. Zur ungehinderten Benutzung ist ein Wendeplatzdurchmesser von mindestens 18 m 

erforderlich. 

 

Gegebenenfalls sind Verkehrsbeschränkungen (Halteverbote) zu verfügen. 

                                       

        Der Kreisbrandrat 
         Landkreis Fürth 

Telefon      0911/9773-1700 

Telefax      0911/9773-1707 

Mobiltel.     0170/8570951 
d-marx@lra-fue.bayern.de 

 


